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Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
Dienstsitz Braunschweig • Postfach 15 64 • 38005 Braunschweig 

 Dr. Martin Streloke 
 Abteilungsleiter 

Einschreiben mit Rückschein 
 
Cheminova Deutschland GmbH  
& Co. KG 
Herrn Kristian Franke 
Stader Elbstraße 26 
21683 Stade 
 

  
TELEFON +49 (0)531 299-3400 
TELEFAX +49 (0)531 299-3002 

E-MAIL martin.streloke@bvl.bund.de 
  

IHR ZEICHEN  
IHRE NACHRICHT VOM  

  
AKTENZEICHEN 200.21320.0.139385 

(bitte bei Antwort angeben)  
  

DATUM 09.02.2016 

 

Aatiram 65 mit dem Wirkstoff Thiram 
Zulassung für Notfallsituationen im Pflanzenschutz 
Bescheid 
Ihr Antrag vom 18. Dezember 2015, eingegangen am 22. Dezember 2015 

 

 

Das Inverkehrbringen und die Verwendung des o. g. Pflanzenschutzmittels werden gemäß 

Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhe-

bung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24. Novem-

ber 2009, S. 1), i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen 

(Pflanzenschutzgesetz - PflSchG) vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), zuletzt geän-

dert durch Artikel 375 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), wie folgt zu-

gelassen: 

 

A Die Zulassung ist ausschließlich auf das Inverkehrbringen und die Anwendung wie 

nachfolgend beschrieben beschränkt.  

 

Die Zulassung wird für die Zeit vom 12. Februar 2016 bis zum 10. Juni 2016 für 

120 Tage erteilt. 

 

Die zugelassene Menge wird auf 3.500 Liter begrenzt. 
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B Bei der Zulassung wird folgendes Anwendungsgebiet festgesetzt: 

 

Schadorganismus Kultur 

Auflaufkrankheiten Sojabohne 

 

 

Zu den vorgesehenen Anwendungen: 

 

- siehe Anlage -  

 

 

C Es werden folgende Anwendungsbestimmungen gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 PflSchG 

festgesetzt: 

 

(NW468) 

Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behält-

nisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer ge-

langen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und 

Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

 

(NH680) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Be-

handeltes Saatgut und Reste wie Bruchkorn und Stäube, entleerte Behältnisse oder 

Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch 

für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- 

und Abwasserkanäle." 

 

(NH677) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Ver-

schüttetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen." 

 

(NH679) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das 

Mittel ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. 

Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrie-

seln zu vermeiden." 
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(NH682) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das 

behandelte Saatgut einschließlich enthaltener oder beim Sävorgang entstehender 

Stäube vollständig in den Boden einbringen." 

 

(NH6831) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Die 

Aussaat von behandeltem Saatgut darf nur dann mit einem pneumatischen Gerät, das 

mit Unterdruck arbeitet, erfolgen, wenn dieses in der "Liste der abdriftmindernden Sä-

geräte" des Julius Kühn-Instituts aufgeführt ist (einzusehen auf der Homepage des Ju-

lius Kühn-Instituts <http://www.jki.bund.de/geraete.htm>)." 

 

(NT699-1) 

Die Anwendung des Mittels auf Saatgut darf nur in professionellen Saatgutbehand-

lungseinrichtungen vorgenommen werden, die in der Liste "Saatgutbehandlungsein-

richtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung" des Julius Kühn-

Instituts aufgeführt sind (einzusehen auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts 

<http://www.jki.bund.de)/>). 

 

 

D Die Zulassung wird mit folgenden Auflagen gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 PflSchG verbun-

den: 

 

Auf den Behältnissen und den abgabefertigen Packungen sind anzugeben: Die in die-

sem Bescheid festgesetzten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen so-

wie 

 

(NW262) 

Das Mittel ist giftig für Algen 

 

(NW264) 

Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. 
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(SB001) 

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-

schäden führen. 

 

(SB110) 

Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzen-

schutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des 

Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. 

 

(SB165) 

Der Genuss von Alkohol vor, während und nach dem Arbeiten mit dem Pflanzen-

schutzmittel muss unterbleiben. 

 

(SF613) 

Beim Absacken des gebeizten Saatgutes auf funktionierende Staubabsaugung achten. 

 

(SF6142) 

Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) 

und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen. 

 

(SF6161) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzen-

schutzmittel tragen beim Absacken des Saatgutes. 

 

(SF618) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzen-

schutzmittel tragen beim Reinigen der Beizgeräte. 

 

(SS1201) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung 

des Mittels. 

 

(SS2203) 

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen bei der Ausbringung/Handhabung 

des Mittels. 
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(SS6201) 

Gummischürze tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. 

 

(ST1202) 

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: 

weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüs-

tung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbrin-

gung/Handhabung des Mittels. 

 

(ST1271) 

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: 

weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüs-

tung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Reinigen des 

Beizgerätes. 

 

 

Sonstige Auflage: 

Nach dem Ende des Zulassungszeitraumes hat der Antragsteller über die tatsächlich 

aufgetretene Befallssituation und die in Verkehr gebrachte bzw. angewendete Mittel-

menge sowie die räumlichen Anwendungsschwerpunkte zu berichten. Der Bericht ist 

dem BVL bis zum 31. Oktober 2016 zu übermitteln. 

 

 

E Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Gefahrenpiktogramme: GHS07, GHS08, GHS09 

Signalwort:  Achtung 

H-Sätze:  317-332-373, 400, 410 

P-Sätze: 101-102-260-271-280-302+352-312 

 333+313-501 

 

(EUH208-0054) 

Enthält Thiram. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 

(EUH208-0098) 

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
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(EUH401) 

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhal-

ten. 

 

 

F Sonstige Hinweise 

 Die Gebrauchsanleitung darf keine Angaben enthalten, die darauf hindeuten, dass die-

ses Mittel auch für andere Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse, in größerer Menge, in 

höherer Konzentration, zu anderer Zeit oder unter Einhaltung kürzerer Wartezeiten an-

gewandt werden kann, als sich aus B und C ergibt. 

 

Aufgrund der durch die Genehmigung festgelegten Anwendungen des Mittels werden 

Bienen nicht gefährdet (B3). 

 

 

G Hinsichtlich der Gebühren erhalten Sie einen gesonderten Bescheid.  

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-

ben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-

sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, schriftlich oder zur Niederschrift einzule-

gen. 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Martin Streloke 

Abteilungsleiter 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 

 

Anlage   
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Anlage 
Einsatzgebiet  : Ackerbau 

Schadorganismus/  

Zweckbestimmung 

: Auflaufkrankheiten 

Pflanzen/ -erzeugnisse/Objekte : Sojabohne 

   

Anwendungsbereich : Freiland 

 

Anwendungszeitpunkt : Vor der Saat 

 

Maximale Zahl der  

Behandlungen: 

  

- in dieser Anwendung 

- in der Kultur 

 1 

1 

   

Anwendungstechnik : Saatgutbehandlung 

Aufwand : 300 ml/dt  

Max. Mittelaufwand 675 ml/ha  

(entsprechend maximal 2,25 dt Saatgut pro ha) 

Wartezeit 

 

: F  

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen 

und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen 

Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die 

Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforder-

lich. 

 

 


